
106 Verkehrswesen (Große Kasseler Straßenbahn A.-G.)

Ilmsteigefahrten sind mit dem nächsten Anschlußwagen auf dem
 kürzesten Wege und in der kürzesten Zeit zurückzulegen. Fahrt-

Unterbrechungen sind unzulässig.

Der Wagen muß an der von dem Schaffner hierfür bezeichneten

Ilmsteigestelle verlassen werden. Eine Gewähr für unmittelbaren
Anschluß wird bei Ausgabe eines Umsteigefahrscheines nicht über
nommen. Der in Frage kommende Anschlußwagen kann auch an

jeder Haltestelle, die zwischen der gekennzeichneten Umsteigestelle

und dem Fahrziel liegt, bestiegen werden.

Mißbrauch in der Benutzung der Umsteigefahrscheine wird ge-

richtlich verfolgt.

Die nicht zum Umsteigen gezeichneten Fahrscheine gelten nur

für die Fahrt in dem Wagen, in dem sie gelöst sind, verlieren

also ihre Gültigkeit, sobald der Fahrgast diesen Wagen verläßt.
Das Umsteigen aus dem einen Wagen in den anderen Wagen

desselben Zuges ist im Einverständnis mit den diensttuenden

Schaffnern zulässig.

Die Fahrtausweise sind während der Fahrt aufzubewahren
und den Aufsichtsbeamten und den Schaffnern, auf Verlangen,

offen vorzuzeigen bezw. zur Prüfung auszuhändigen.

Beschädigte, unleserlich gemachte oder mit Änderungen ver

sehene Fahrtausweise sind ungültig. Mißbräuchliche Benutzung
 von Fahrtausweisen wird strafrechtlich verfolgt.

Eine Preisrückerstattung für Fahrtausweise, die aus irgend-
welchen Gründen nicht ausgenutzt werden, kann nicht erfolgen.

Die Fahrgäste sind verpflichtet, sich während der Fahrt fest-
z u h a l t e n oder ihren Standplatz so sicher einzurich-

t e n, daß sie beim Befahren von Kurven oder bei plötzlich ent-

stehenden Ruckbewegungen infolge von Schwankungen des Wagens
oder von Bremsungen nicht zu Schaden kommen oder aus

dem Wagen herausfallen. Die Bahn trifft keinerlei Haftung für
Unfälle, die auf unvorsichtiges Verhalten der Fahrgäste zurück
zuführen sind. Der durch das unvorsichtige Verhalten entstandene
 Schaden muß von dem betreffenden Fahrgast getragen werden.

Bei Betriebsstörungen kann ein Anspruch auf Entschädigung

nicht erhoben werden.

 Ein Kind unter 4 Jahren ist in Begleitung eines Erwachsenen

frei, wenn für das Kind kein Sitzplatz beansprucht wird. Kinder

zwischen 4 und 10 Jahren haben den jeweils für Kinder festgesetzten

Fahrpreis zu zahlen. Kinder mit Kinderfahrscheinen haben auf
einen Sitzplatz kein Anrecht. Die im Wagen stehenden Kinder dürfen

das Aus- und Einsteigen nicht erschweren.

Freifahrende Kinder unter 4 Jahren müssen von den An

gehörigen auf den Schoß genommen werden; sie werden als Fahr-

gäste nicht gezählt. Zwei Kinder zwischen 4 und 10 Jahren rechnen
bei der Platzzählung gleich einen erwachsenen Fahrgast.

Kleine Hunde und andere kleine Tiere werden im

Wageninnern frei befördert, wenn sie auf dem Schoße getragen,
und die Mitfahrenden durch sie nicht belästigt werden. Größere
Hunde müssen an kurzer Leine geführt und dürfen vom Be-

gleiter nur -auf die vordere Plattform gegen Entnahme eines

weiteren Fahrscheines für Erwachsene je Hund mitgenommen wer-
den, und zwar unter seiner Haftung als Tierhalter.

Die Aushändigung der in den Straßenbahnwagen verlorenen

Gegenstände erfolgt in der Fundabgabestelle der Straßenbahn,
Wilhelmshöher Allee 436, werktags von 8—12 und 15—18 Uhr.

Zeitkarten und Streüenfahrscheinhefte

(Auszüge aus den besonderen Bedingungen)

1. Es werden ausgegeben:

a) Bahnnetzkarten, gültig zu beliebiger Fahrt auf dem
Bahnnetz der Straßenbahn (Ausstellung in der Zeitkarten-
ausgäbe Verwaltungsgebäude, Wilhelmshöher Allee 346,
Ausgabezeit siehe Ziffer 5). Die Beförderungsgebühr

 — RM. 27,— je Monat — wird durch Lösung einer

Wertmarke entrichtet. Der Verkauf erfolgt werktäglich von
8—13 und 15—18 Uhr, Sonnabends von 8—13 Uhr, in

unserem Verwaltungsgebäude, Wilhelmshöher Allee 346
(Zeitkartenausgabe), bei der Dresdner Bank Filiale Kassel,
Kölnische Straße 11, und in der Wartehalle der Herkules-
bahn A.-G., Kirchweg, Ecke Wilhelmshöher Allee. Das
Markenblatt ist alljährlich im Juni zu erneuern.

l-Test

d) Streckenfahrscheinhefte: (50 Fahrscheine): nur
gültig in Verbindung mit einem von der Straßenbahn

ausgestellten persönlichen Ausweisumschlag.

1— 2 Teilstrecken für 6,— RM.

3— 4 „ „
7,50 „

5— 6 „ „
9- „

7— 8 „ „
10— „

9—14 „ „ 13,— „

15—22 „ „ 18,- „

c) Streckenfahrscheinhefte (Ausweis wie 1 b)
für Schüler der hiesigen Schulen (ausschließl. Fach,
und Fortbildungsschulen) zum Schulbesuch auf Grund
einer Bescheinigung über die Schulzugehörigkeit und ohne

Anrecht auf einen Sitzplatz:

1— 2 Teilstrecken für 3,— RM.

3— 4 „
„ 4,50 „

5— 6 „
„ 5,50 „

7— 8 „
 „ 6 —

„

9—14 „
„ 7,50 „

15—22 „
„ 10- „

Streckenfahrscheinhefte gelten für 2 Kalendermonate zur

Fahrt zwischen den auf dem Ausweis eingetragenen Teil-
streckengrenzen auf beliebigem Reisewege mit Übergang aus
die Anschlußomnibusse, soweit die Zahl der bezahlten Teil-
strecken nicht überschritten wird. Schülerhefte haben an

Sonn- und Festtagen ab 13)4 Uhr keine Gültigkeit. (Aus

stellung siehe Ziffer 5.)

2. Bahnnetzkarten und Streckenfahrschein
hefte sind nur gültig für die Person, für die sie ausgestellt
sind. Die Ausweise müssen mit Vor- und Zuname des In-
Habers mit Tinte oder Tintenstift unterschrieben sein. Die
Nummer des Ausweises muß jedoch in Streckenfahrschein,

heften mit Tinte ausgefüllt werden.

 3. Mit Ausnahme der Schülerhefte darf auf einem Fahrt-
ausweis ein Kind unter 4 Jahren frei mitgenommen werden

4. Für abhanden gekommene Wertmarken und Streckenfahr
scheinhefte wird kein Ersatz geleistet, auch findet keine Rück
vergütung der gezahlten Beträge bei Behinderung in der

Benutzung statt.

5. Die Ausstellung der Ausweise für Streckenfahrscheinheftc er

folgt in unserem Verwaltungsgebäude, Wilhh. Allee 346 (Zeit
kartenausgabe, Zimmer 18 und im Betriebswerk Dönche der

Herkulesbahn, Drufeltalstr. 131), werktags in der Zeit von
8—13 un^lö—18 Ilhr, Sonnabends jedoch nur von 8—13 Uhr.

Es ist ein deutlich erkennbares Paßbild mitzubringen. Be

stellung kann auch schriftlich unter Einsendung des Bildes
sowie Angabe der Anschrift und der gewünschten Strecke unter
Beifügung von 30 Pfg. (für Streckenhefte) und 65 Pfg. (für

Netzkarten) für Porto und Ausfertigungsgebühren erfolgen.

Ferner werden Fahrscheinhefte (Inhalt
zum Preise von:

1,85 RM. für 2 Teilstrecken,

2,40  n ,/ 3— 6 „

2,90 „ „ 7- 8 „

3,40 „ „ 9—10 „

4,— „ „ 11-12 „

ausgegeben. Diese sind bei allen Schaffnern erhältlich.

Der Fahrschein eines 12 er Heftes berechtigt zur Fahrt auf dem

Retz der Straßenbahn, der Herkulesbahn und der Anschlußomnibusse.
Auf ein Fahrscheinheft können mehrere Personen gleichzeitig be

fördert werden, auch Gepäck und Hunde.

Ein Heftfahrschein ist nur zusammen mit zugehörigem Heft

gültig und darf nicht allein vorgezeigt werden. Das gilt auch be&gt;

Benutzung von Umsteigefahrscheinen, die für mehrere Personen

gelöst sind.

 Bei Ablösung oder Fehlen des oberen Heftdeckels verliert das

Heft die Gültigkeit. Kinder haben auf Fahrscheinhefte keine Er
 mäßigung. Als Zahlungsmittel dürfen Fahrscheine nicht benutzt
werden.


